Stand: 1. August 2008

Allgemeine Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Projektforderung

(ANBest-P)

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erlauterungen. Die Nebenbestim-
mungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdricklich
etwas Anderes bestimmt ist.
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Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Die Zuwendung darf nur zur Erfullung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks ver-
wendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfangers sind als De-
ckungsmittel fur alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Ausgaben einzuset-
zen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zu-
sammenhangenden Ausgaben mit einer Ubersicht tber die beabsichtigte Finanzierung) ist
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansatze dirfen um bis zu 20 v.H.
Uberschritten werden, soweit die Uberschreitung durch entsprechende Einsparungen bei an-
deren Einzelansatzen der zuwendungsfahigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht
die Uberschreitung eines Einzelansatzes auf behordlichen Bedingungen oder Auflagen, ins-
besondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses
des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zuléssig. Im Ubrigen sind Uber-
schreitungen zulassig, wenn sie der Zuwendungsempfanger voll aus eigenen Mitteln tragt. Die
Satze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

Durfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sachliche Verwaltungsausgaben
geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers Uberwiegend
aus Zuwendungen der offentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfanger seine
Beschaftigten nicht besserstellen als vergleichbare Staatsbedienstete; héhere Entgelte als
nach dem TV-L sowie sonstige iber- und auRertarifliche Leistungen dirfen nicht gewahrt wer-
den.

Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von
zwei Monaten nach der Auszahlung fur fallige Zahlungen bendétigt wird. Die Anforderung jedes
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im
Ubrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung1 jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungs-
empfangers,

bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zu-
wendungsempfangers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch meh-
rere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwen-
dungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

' Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt.
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Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung durfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder
bewirkt werden, soweit dies allgemein Ublich oder durch besondere Umstande gerechtfertigt
ist.

Die Bewilligungsbehérde behalt sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung fir die Zu-
kunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

Nachtrigliche ErmiBigung der Ausgaben oder Anderung der Finanzierung

ErmaRigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwen-
dungsfahigen Ausgaben, erhéhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel
hinzu, so ermaRigt sich die Zuwendung

bei Anteilfinanzierung2 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangers,

bei Fehlbedarfsﬁnanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe
Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen
Land geférdert, wird Nr. 2.1.1 sinngemal angewendet.

Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Férderung desselben Zuwendungszwecks)
nur, wenn sich die zuwendungsfahigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um
mehr als 500 € andern.

Vergabe von Auftragen

Bei der Vergabe von Auftragen zur Erflllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschrif-
ten zu beachten:

Bei der Vergabe von Auftragen fir Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bau-
leistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 13,

Bei der Vergabe von Auftragen flur Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung fur
Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 14,

Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfanger zur Anwendung von Verga-
bevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer je-
weils geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben un-
berihrt.

Die Richtlinien fiir die Bertcksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage — Spataussiedler, Werkstatten fur Behinderte und Blindenwerkstatten, Verfolgte —
(Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung®.

Die Mittelstandsrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils gel-
tenden Fassung®.

Die Umw7eltrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden
Fassung'.

Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finan-
zierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € be-
tragt, es sei denn, der Zuwendungsempfanger ist aus anderen Grinden verpflichtet, die Ver-
gabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes)
Darlehen gewahrt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden.

Zur Erfullung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstande

Gegenstande, die zur Erfullung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden,
sind fir den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfaltig zu behandeln. Der Zuwendungs-

Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt
Bekanntmachung der Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil A - Ausgabe 2006 - vom 20. Marz 2006

(Bundesanzeiger Nr. 94a vom 18. Mai 2006).

Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung fiir Leistungen (VOL) - Ausgabe 2006 - vom 6. April 2006 (Beilage Nr. 100a zum

Bundesanzeiger vom 30. Mai 2006, Berichtigung vom 7. Juni 2006, Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006).
° Derzeit gelten die Richtlinien vom 30. November 1993 (StAnz Nr. 48, AlIMBI S. 1308), geandert durch Bekanntmachung der Bayerischen
Staatsregierung vom 13. September 1994 (StAnz Nr. 37, AlIMBI S. 767) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AlIMBI S. 666).

Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Dezember 1984 (StAnz Nr. 49), gedndert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom

19. April 1994 (StAnz Nr. 16, AlIMBI S. 331) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AlIMBI S. 666).
" Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Juni 1991 (StAnz Nr. 23, AlIMBI S. 423, ber. S. 447), geandert durch Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums fir Wirtschaft, Verkehr und Technologie vom 24. April 2002 (StAnz Nr. 17, AlIMBI S. 282).
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empfanger darf Gber sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht anderweitig verfiigen.

Der Zuwendungsempfanger hat ganz oder Uberwiegend zu Lasten nicht riickzahlbarer Zu-
wendungen beschaffte Gegenstande, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne
Umsatzsteuer) Ubersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Grinden der Staat Ei-
gentimer ist oder wird, sind die Gegenstande in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfiangers

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverziglich der Bewilligungsbehérde anzuzei-
gen, wenn

er nach Vorlage des Finanzierungsplans — auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises —
weitere Zuwendungen fir denselben Zweck bei anderen o6ffentlichen Stellen beantragt oder
von ihnen erhalt oder wenn er — ggf. weitere — Mittel von Dritten erhalt,

der Verwendungszweck oder sonstige fiir die Bewilligung der Zuwendung mafgebliche Um-
stande sich andern oder wegfallen,

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht
zu erreichen ist,

die abgerufenen oder ausgezahlten Betrage nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszah-
lung verbraucht werden kénnen,

zu inventarisierende Gegenstande innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend
dem Zuwendungszweck oder nicht mehr benétigt werden,

ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eréffnet wird.
Nachweis der Verwendung

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfullung des Zuwen-
dungszwecks, spatestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum fol-
genden Monats, der Bewilligungsbehérde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwen-
dungsbestatigung, VV Nr. 10.2, 10.3).

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmafRigen Nach-
weis.

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Ein-
zelnen darzustellen.

In dem zahlenmaRigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Diritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis mus-
sen Tag, Empfanger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein.
Soweit der Zuwendungsempfanger die Moglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Um-
satzsteuergesetzes hat, dirfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) beriicksichtigt
werden.

Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) tber die Einzel-
zahlungen und die Vertrage Uber die Vergabe von Auftragen vorzulegen.

Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbe-
richt und einem zahlenmafRligen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzu-
stellen sind.

Die Belege missen die im Geschaftsverkehr Ublichen Angaben und Anlagen enthalten, die
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfanger, Grund und Tag der Zahlung, den
Zahlungsbeweis und bei Gegenstanden den Verwendungszweck. Aullerdem mussen die Be-
lege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das
gilt entsprechend fir den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu
bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und die Angaben mit den Blichern und gegebenenfalls den Belegen Ubereinstim-
men.
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Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genigt eine Verwendungsbestatigung mit dem
in Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen.

Der Zuwendungsempfanger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Vertrage — auch im
Falle der Verwendungsbestatigung —, alle sonst mit der Férderung zusammenhangenden Un-
terlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestatigung der Ver-
wendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der
Verwendungsbestatigung funf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach
steuerlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur
Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentrager verwendet werden. Das Aufnahme- und
Wiedergabeverfahren muss den Grundsatzen ordnungsgemafer Buchfiihrung oder einer in
der offentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.

Darf der Zuwendungsempfanger zur Erfullung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-
leiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegeniber zu erbringenden Verwendungs-
und Zwischennachweise bzw. -bestdtigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis
nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestatigung nach Nr. 6.2 beizufiigen.

Priifung der Verwendung

Die Bewilligungsbehorde ist berechtigt, Blicher, Belege und sonstige Geschéaftsunterlagen
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch o6rtliche Erhebungen zu prifen oder
durch Beauftragte prifen zu lassen. Der Zuwendungsempfanger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskiinfte zu erteilen. In den Fallen der Nr. 6.4 sind
diese Rechte der Bewilligungsbehdrde auch dem Dritten gegenlber auszubedingen.

Unterhalt der Zuwendungsempfanger eine eigene Prifungseinrichtung, ist von dieser der
Verwendungsnachweis vorher zu priifen und die Prifung unter Angabe ihres Ergebnisses zu
bescheinigen.

Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfangern zu prifen (Art. 91
BayHO).

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-
rensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung fur die
Vergangenheit zurickgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist.

Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben erwirkt worden ist,
die Zuwendung nicht oder nicht mehr fir den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

eine aufldsende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachtrégliche ErméRigung der Ausgaben oder
Anderung der Finanzierung nach Nr. 2).

Ein Widerruf mit Wirkung fir die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwen-
dungsempfanger

die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfiillung des Zuwendungszwecks verwen-
det oder

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfillt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5)
nicht rechtzeitig nachkommt.

Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. fir das Jahr nach MaRgabe des Art. 49a Abs. 3
BayVwVfG zu verzinsen.

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfillung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurickgenommen oder widerru-
fen, so kdnnen fir die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung
ebenfalls Zinsen in Hohe von 6 v.H. fir das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig ein-
zusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwV{G).
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	5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält,
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